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Parlament  
Dr. Karl Renner Ring 3 1017 
Wien  
 
 
 Name/Durchwahl: Hartl/5423 
 Geschäftszahl (GZ): BMWFW-56.205/0049-C1/2/2014 
 Bei Antwort bitte GZ anführen. 
 
Novelle des IWG 2005 in Umsetzung der PSI-RL 2013/98/EU; Begutachtung 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Das Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft übermittelt in der 

Beilage den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über die Wei-

terverwendung von Informationen öffentlicher Stellen (Informationsweiterverwen-

dungsgesetz - IWG 2005) geändert wird samt Vorblatt mit Wirkungsorientierter Fol-

genabschätzung (WFA), Erläuterungen und Textgegenüberstellung. Dieser Entwurf ist 

auch auf der Website des Ressorts unter 

www.bmwfw.gv.at/BMWFW/Rechtsvorschriften/Entwuerfe abrufbar. 

 

Das Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft ersucht um allfäl-

lige Stellungnahmen zum gegenständlichen Entwurf bis längstens  

 

25. März 2015 

 

an die E-Mail-Adresse: post.c12@bmwfw.gv.at. 

 

Sollte bis zum oben angegebenen Zeitpunkt im Bundesministerium für Wissenschaft, 

Forschung und Wirtschaft keine Stellungnahme einlangen, so darf angenommen wer-

den, dass gegen den vorliegenden Entwurf keine Einwendungen erhoben werden. Die-

ser Entwurf unterliegt nicht der Vereinbarung über den Konsultationsmechanismus, da 

es sich um eine rechtssetzende Maßnahme handelt, die auf Grund zwingender Maß-

nahmen des Unionsrechts zu setzen ist. 
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Das Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft darf - insbesonde-

re im Hinblick auf einen allfälligen Umsetzungsbedarf in den Materiengesetzen - auf 

Folgendes ausdrücklich hinweisen: 

 

- Die vorgeschlagene Novelle ändert nichts am Zugang zu Informationen der öf-

fentlichen Stellen, das heißt nationale Zugangsregelungen in Materiengesetzen 

bleiben unberührt. In diesem Zusammenhang ist allerdings auf die geplante B-

VG Novelle zur Informationsfreiheit (vgl. Ministerratsvortrag BKA-

601.999/0017-V/1/2014 vom 2.12.2014) und das damit zusammenhängende 

Informationsfreiheitsgesetz (IFG) hinzuweisen, die diesbezügliche Änderungen 

erforderlich machen könnten. 

- Der Anwendungsbereich der vorgeschlagenen Novelle umfasst grundsätzlich 

auch personenbezogene Daten. Die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes 

2000 bleiben jedoch unberührt (§ 2 Abs. 3 IWG) und stellen eine Schranke für 

die Weiterverwendung dar. Darüber hinaus steht es dem Materiengesetzgeber 

frei, Weiterverwendungsverbote für personenbezogene Daten festzulegen (sie-

he die erläuternden Bemerkungen zum vorgeschlagenen § 1 Abs. 3a).  

- Gemäß § 7 Abs. 3 1. Satz der vorgeschlagenen Novelle werden Gesamtentgelte, 

die über die durch Reproduktion, Bereitstellung und Weiterverbreitung verur-

sachten Grenzkosten zulässigerweise hinausgehen (§ 7 Abs. 2 Z 1 und 2), nach 

objektiven, transparenten und nachprüfbaren Kriterien berechnet. Diese Krite-

rien sind durch gesetzliche oder andere verbindliche Rechtsvorschriften, oder 

bei Fehlen solcher, im Einklang mit der allgemeinen Verwaltungspraxis, festzu-

legen.  

Weiters wird ersucht, 

- die Stellungnahmen dem Präsidium des Nationalrates zu übermitteln, und zwar 

im Wege elektronischer Post an die Adresse begutachtungsverfah-

ren@parlinkom.gv.at 

- und davon in der Stellungnahme Mitteilung zu machen. 

 

Es wird angemerkt, dass die Aussendung zur Begutachtung nur auf elektronischem 

Weg erfolgt. 
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Mit freundlichen Grüßen 
Wien, am 19.12.2014 
Für den Bundesminister: 
Mag.Dr.rer.soc.oec. Michael Losch 
 
 

 

 

Unterzeichner Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft     
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